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Ein gules neues Jahr 1955

wünscht „Di« Staatsbürgerin" ihren Lesern, Mitgliedern, Abonnen-
ten, Inserenten und Gesinnungsfreunden. Vielfach durfte unser Blatt Ihre
freundliche Mitarbeit erfahren. Wir danken Ihnen herzlich dafür und
bitten Sie um Ihre Treue auch für die Zukunft.

Steter I rupfen höhlt den Stein. Unentwegtes Bemühen wird auch
unsere Sache endlich zum Erfolg führen.

Mit freundlichen Grössen

Die Redaktorin.

Prof. Dr. jur. August Egger f (1875-1954)

Am 16. Dezember 1954 haben wir durch den Tod unser verehrtes
Mitglied Herrn Universitätsprofessor Dr. jur. August Egger verloren.
Unvergessen bleibt allen, die dabei waren, sein ruhiges und sachliches
Eintreten für das Frauenstimmrecht an der grossen Kundgebung 1947
im Zürcher Kongresshaus.

Seinem vollen ,Einsatz in der eidgen. Expertenkommission haben wir
Schweizerinnen es zum grossen Teil zu danken, dass nach dem neuen
Bürgerrechtsgesetz, die einen Ausländer heiratenden Frauen ihr an«e-
stammte? Schweizerbürgerreoht behalten können.

Wir bezeugen Frau Professor Egger unsere herzliche Teilnahme an
ihrem Leid.

Zu welchen Personenkategorien gehören die Schweizer
Frauen

fm lagblatt der Stadt Zürich vom 12. Januar 1955 wurde fol-
gande „Warnung" publiziert :

In Idtztter Zeit häufen sich wiederum die Fälle, in. denen unbe-
raobtijgte Personen U n t ersch r i f t en b o g'en für Volksbegehren
(Initiativen und Referendumsbegehren) aller Art Unterzeichnern Ebenso

1



kommt os häufi|g vor, class sich stimmberechtigte Schweizer Bürger
m e h r fach in diese Listen eintragen. Diese Unterschriftenbogen wer-
den ausnahmslos durch die Quartierämter überprüft und Personen, wel-
che unberechtigterweise ihre Unterschriften auf die Listen setzten, der
Polizei zwecks Einvernahme und Berichterstattung zubanden der Bezirks-
anwaltsdhial't Zürich gemeldet. Die Betroffenen haben jeweils wegen Zu-
Widerhandlung gegen Art. 282 des Strafgesetzbuches (\\ ahlfälschung) mit
Bestrafung, auf alle Fälle mit der Tragung der Kosten zu rechnen, Um
dies womöglich zu vermeiden, gibt die Kriminalpolizei nachstehend die

Persamenkategorien bekannt, welche zur Unterzeichnung eines Volksbe-
gehrens nicht berechtigt sind: Frauen, Ausländer, Bevormundete,
Schweizer Bürger, welche im Aktivbürgerrecht eingestellt sind, sowie min-
derjährige, also nicht stimmberechtigte Schweizer Bürger."

Wir Frauen können wirklich stolz sein auf unsere Stellung und ever-

dm die Warnung „untertänigst" respektieren!

Einige Bemerkungen zum Erwaehsenenstimmrechi von
Prof. Max Huber*

Wenn gesagt wird, dass die Demokratie (d. h. Volksherrschaft) die
Herrschaft der Mehrheit über die Minderheit ist, so ist das wohl formal
richtig, aber sagt nichts aus über das Wesentliche, über das, wodurch
solche Herrschaft ihre innere Rechtfertigung haben kaum. In Bezug auf
das Erwachsenenstimmrecht ist der Hinweis auf die Mehrheit, der sich
die Frauen zu fügen haben, eine Scheiniantwort, eine blosse petitio prin-
cdpii, denn die Frage, was die Mehrheit des Volkes sei, ist damit keines-

weas entschieden.
C7

Dass die antiken Demokratien, in denen einer Minderheit von poli-
tisch berechtigten Bürgern eine Mehrheit von rechtlosen Heloten und
Sklaven gegenüberstand, für unser heutiges Denken keine wirklichen De-
mokratien waren, ist wohl nicht zu bestreiten. Durch das allgemeine
Stimmrecht der Männer, wie es sich im XIX. Jahrhundert durchgesetzt
hat, ist zwar der Grundsatz der Gleichheit in sozialer Beziehung im
Gegensatz zu früheren Unterscheidungen nach Bildung, Beruf und beson-

ders niadh Besitz und Einkommen gewährt. Die Unterscheidung nach dem

Alter, einer rein natürlichen Tatsache, zwischen Erwachsenen einer-, Kin-
dem und Jugendlichen anderseits, wird im Grunde von niemandem be-

stritten, sie rührt weder an soziale Interessen, noch an die menschliche

Würde, weil sie zeitlich begrenzt ist. Der Unterschied zwischen erwach-

seinen Männern und Frauen ist zunächst auch ein natürlicher, biologischer,
aber zeitlich unbegrenzter. Die Frauenwelt, obwohl auch sie im Volks-

* „Die Staatsbürgerin" No. 5, 1951
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